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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten 
 
Ressort 104 - Straßen und Verkehr 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Nicola Wessels 
+49 202 563 5684 
 
nicola.wessels@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

28.03.2023 
 
VO/0158/23 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

27.04.2023 BV Uellendahl-Katernberg Empfehlung/Anhörung 
30.05.2023 Ausschuss für Verkehr Entscheidung 
 

Gehweg In der Beek - Bürgerantrag gemäß §24GO 

 
Grund der Vorlage 
 
Bürgerantrag gemäß §24 GO NRW – Gestaltung des Gehweges In der Beek zwischen 
Pahlkestraße und Obere Bergerheide 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Bürgerantrag wird abgelehnt. 
 

 
Einverständnisse 
 
 
Unterschrift 
 
Meyer 
 
 
Begründung 
 
Behindertengerechte Gestaltung von Gehweg und Haltestelle 
Die Erreichung einer (möglichst) vollständigen Barrierefreiheit wird von der Stadt Wuppertal 
angestrebt (s. VO/0863/21/1A). Die Vielzahl erforderlicher Baumaßnahmen, die häufig eine 
vorlaufende Planung erfordern, macht eine Priorisierung erforderlich. Aufgrund der Lage im 
Außenbezirk und der damit einhergehenden geringeren Frequentierung, hat der barrierefreie 
Ausbau der genannten Bushaltestelle aktuell eine nachrangige Priorität und kann nicht 
kurzfristig geplant und umgesetzt werden. Das in der Anfrage genannte „Konzept“ wird mit 
der konkreten Planung der Maßnahme erarbeitet. 
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Kurzfristige Beseitigung der Schäden 
Die Schäden im Gehwegbereich werden kurzfristig behoben und so die Verkehrssicherheit 
erhöht. Das Material wird aufgefüllt und verdichtet. Dies erfolgt unabhängig von der 
Entscheidung über den Bürgerantrag. 
 
 
 
Klimacheck 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

☐ neutral /nein 

x ja, positive Auswirkungen 

☐ ja, negative Auswirkungen 

Begründung: 

Durch die Wiederherstellung des geschotterten Weges wird die Verkehrssicherheit 
verbessert, ohne dafür Flächen zu versiegeln. 

 

 
Kosten und Finanzierung 
Die Finanzierung der Schadensbeseitigung erfolgt aus den Straßenbaunterhaltungsmitteln. 
 
 
Zeitplan 
Die Schadensbeseitigung erfolgt bis Ende April 2023.  

 
Anlagen 
 
Anlage 1 – Bürgeranfrage In der Beek 
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